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unO. Genossen 

betreffend die Änderung des ArbeitszcitGBsetzes 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

BuudesßG50'i:~ vom ,,~~ 0 0 e 0" 0 ., " 0 •• 197'1· , mit 

.dem das Arbeitszeitgesetz gelindert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

" 
<1io HO(o';ü1unc;dcr A)'bci ts zc:U., (Al'bci tn ",ai tl';eoü t:--,), 

BGJ?l.. Nr.. !~G1, in der Fassunt; des Bundesc;csetzcG 

.BGBl' " Nro 238/1971, 'vlird C;cUlldort ".de folgt: 

1.. u) § .3 Ab:-.::. 1 hüt zu lu.'t1;i;cll: 

U§ 3. (1) Dio rll{)gc!;,u."h'J:i.tn~~o:i.~ dn:L'.L #.Ich!; 

Stunden, die Hoch C'Yl<1.: •. 'bc i t::,zc:i.t vier;ljil~ ßtU.l'l:JCJl 

nicht tibe~c.schl'c:L t(n.l t :;0'"'03 t.; im i'(Jlf~(.'ndcn rüdd; 
ando::cos be,::;timrnt i'iil'd;. I! 

b) § '7 \ .) Abso 2 und 3 hut :~l.l. entfallen. 

c) Der Abs.. L~ des § :3 errlD.1 t die Be zcicbmmc 
Abs. 2; der. erste Satz des Abo. 2 hat zu l~uten: 

ar I", Jj , IJ "\ n """ .,.. ..,.." _, I I "" • .. "c.) JlU~ JLn1.al~ uer EU'{; aern .1Tll:rar '\;1.;I'c·~en OJ.eD08 

Bunde sl3c S 0 t~~c 8 ointl'(!'\;(Jn(lc'nAr"bcj, tf.i zr.:i tVCJ~3:jb: ~:unF; 

dorf <[Hn En t~,;cJ. t c.1r::s: 1'0 t;J·o.r.re)J(Jn kt'!Jcd. tnohl(}('1.' ld.(,ht 

g(-,ldh·~.1; v/r!/'I'll'lI (:i1';t}1l\!II1:q,;·!(.;i.eh)8 11 

-
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2. a) §4 Abs. 5 hat zu lauten: 

"(5) Die Wochenarbeitszeit des Personals von Verkaufs­

stellen im Sinne ~es Ladenschlußgesetzes, EGBl. Nr 156/ 

1958, und sonstiger Arbeitnehmer des Handels kann in den 

einzelnen \'lochen eines Durchrechnungszeiraumes VO~1 vier 

Wochen bi~ zu vierundvierzig Stunden ausgedehnt werden, 

wenn innerhalb dieses Zeitraumes die du~chschnittliche 

l10chenarbeitszeit die nach § 3 zulässliche .Dauer nicht 

überschreitet. 11 

b)§ 4 Abs. 10 hat zu lauten: 

1l(10) Im Falle einer anderen Verteilung derArbeits- . 

zeit nach Abs. 2, 4, 5 und 7 bis 9 darf die Tagesarbeits­

zeit neun Stunden, im Falle einer anderen Verteilung 

der Arbeitszeit nach Abs. 3 zehn Stunden nicht über-

schreiten. Für männliche Arbeitnehmer darf bei Arbeiten, 

die werktages und sonntags einen ununterbrochenen Fort­

gang roi t Schicht''1echsel erfordern, die Tagesarbei tszei t 

neun Stunden nur insoweit überschreiten, als dies zur 

Ermöglichung des Schichtwechsels erforderlich ist; hiebei 

darf die TagesarbeitszeLt die Dauer von zweL Schichten 

nicht. überschreiten. 11 

3. Der Abs. 3 des § 5 hat zu entfallen. 

fI. . 

133/A XIII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)2 von 8

www.parlament.gv.at



- 3 -

4. § 9 mit ULerschrift hnt zu lauten: 

.IiHöch~tgrcnzcn der Arbeitszeit 

§ 9. Abgesehen von den Destimmungen der.§§ 4 Abs. 10. 

z'l,'leiter Satz, 5,7 Abs. 2 bis 5,8 AhsG 2, 16,18 bis 20 

und 23; darf die Arbeitszeit zehn Stunden täglich nicht 

übeischrciten und die sich aus § 3~rgebende Wochenarbeits­

zeit um nicht mehr als zehn Stunden wöchentlich überschreiten. 

Diese Höchstgrenze:n der Arbeitszeit dürfen auch beim Zusammen­

treffen einer. anderen Verteilung der wöchentlichen Normal­

arbeitszeit mit einer. Arbeitszeitverlängerung oder beim Zu­

sammentreffen mehrerer Arbeitszeitverlängerungen nicht über­

schritten werden." 

50 § 11 AbSa 6 hat zu lauten: 

aß (6) I<urzpausen im Sinne des AbSa 3 gelten als Arbeits­

zeit, dasselbe gilt für Ruhepausen im Sinne des Abs. 5, 

soweit sie das Ausmaß nach Abso 1 überschreiten." 

6. §17 hat zu lauten: 

§.11Q (1) Lenker und Beifahrer, die nicht im Kraft­

linienverkehr eingesetzt sind, haben während des Dienstes 

ein persönliches ~ahrtenbuch mit sich zu führen, in welches 

laufend die Angaben über die Dauer der Lenkzeit, sonstiger 

Arbeitsleistungen, der Arbeitsbereitschaft, der Ruhepausen 

und der Ruhezeiten, nach Arbeitstagen getrennt, einzutragen 

sind. Das Fahrtenbuch ist den zur ~ontrolle Berechtigten fiber 

deren Verlangen vorzuweisen. 

(2) Dem Arbeitgeber obliegt die Ausgabe der per­

sönlichen Fahrtenbücher sowie die Führung des Ver~eichnisses 

über die verwendeten persönlichen Fahrtenbücher. Das Verzeichnis 

muß den Namen und die Empfangsbestätigung des Lenkers (Bei­

fahrers)e dem das Buch zugeteilt ist, sowie die Buchnumrner, 

das Ausgabedatum und das Datum des letzten vom Lenker (Bei-

.. 
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fahrer) vor der ~ndgUltigcn RUckgabe des Fahrtenbuches an 

den Arbeitgeber nach Gebrauch ausgefUllten Tageskontroll­

blattes enthalten. Der Arbeitgeber hat mindestens einmal 

monatlich zu überprUfen, ob die Angaben gemäß Abs. 1 ein­

getragen wurden. Die persönlichen Fahrtenbücher.sind nach 

deren Abschluß vom l\.rbei tgcber mindestens ein Jahr lang 

aufzubewahren; diese sowie das Verzeichnis sind den Kontroll­

organen auf Verlangen auszuhändigen. 

(3) Nähere Bestinunungen über die Merkmale, die 

Form, den Inhalt und die Vorschriften über die Führung des 

persönlichen Fahrtenbuches sowie deren Uberprüfung durch den 

Arbeitgeber gemäß Abs. 2 sind durch Verordnung zu treffen. 

Ferner können durch Verordnung i\usnahmen und Erleichterungen 

in der Flihrurig der Fahrtenbücher gestattet werden, wenn die 

Uberwachung der Einhaltung der Arbeitszeitregelung~n auf andere 

Weise hinlänglich sichergestellt ist. 

(4) Der Bundesminister für soziale Venlaltung kann 

in begründeten Einzelfällen nach Anhörung der gesetzlichen 

Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer Aus­

nahmen von der Fünrung der Fahrtenbücher oder Erleichterungen 

bei der Führung derselben im Nahverkehr zulassen, wenn durch 

andere Haßnahmen Beginn und Ende der Arbeitschicht, der Lenk­

zeit und.der Ruhepausen nachgewiesen werden. 11 
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r. ';:,,-, {';;;"';"I' 'l'i:\"')"~l"""'''''' "," T'l·,·t.~, "", I/LI . •. l ... ~ .• '-.·\. •.•.• ~tA.l ..... t, l 

. r.·· UJ.nr,l::l.l'i::·:;n: 

fI (~rll,\r; r"~"'C':"\'i ~'·'.n\H·""·" 1~;;~" ',',n""'l"'LJ'll"lto " __ .... ~ . .1\.4,,.t."-.... ~ '._' •••..• \ • ..;J~ ..• , •••. _.1. ~#.~ •• -.J" ,I 

Arbcitn(!hl~l(;l' in i5ff(mt.J.:i.c.ilcn 
I: 1)0 t 1 ~,.. }-"')1 ') I') -1 /\"1"'~'" '\ l r', n,) 'I"}') (, )0"'11 .a.. • ..... .. \..... ... \.. ..... . ~ •. '1 ., t .. " J,) C ':'/l ~ • l. \,;.. 

fj 19::!. l~ür Al'bc:i.ti.'1(~brl0:r, (I1.e D,lG [lnl~(,Gt(~11t8 

lI.potheknnloi tor oder als })hal'mn2tcutif3Cl10 :D'uch1::,di,fto 

in öffentlichen Apothcken l.md I,n.st.nltsarotJJ(!I;:(!Ü. 

bosclüiftißt sind mld daron AI'bei t.slei.stvllg Ikrei t-G 
schnftszoi ton e:i.n:3chlioßt, );::c)]JJ1on durchKoJ.1(!~d;.:i.v-

~ .... 2 b 1 ") J .. b ~ , f'" uno. I ason( orü hCGe .\).r.lc;(~n u er (w.s JI.Uf51i1[l:> (I ('J? 

llochonnrl)oitsJ rd.stnnc, über (lj.ü VeX'1[1.1IClH'\H1g (l,,:l' 

Arbeitszeit bei Vorliegen eines erhöhten Arbeits­
bedarfes, über die Bevlertung von Bereitschaftszeiten 
als Arbeitszeit, über Ruhezeiten sowie über die Art 
und Höhe der Abgeltung dieser Zeiten getrOffen werden." 

8. Im § 32 Abs. 2 ist die ZiticrunG II§ 17 Abs. 4" durch 
II~ 17 A'o!=:. 7,11 t'· u ~ -;; ,zu erse zen. 
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Art i k e 1 11 

(1) Dieses BundesGesetz tritt mit 6. Jänner 19?5 
in Kraft .. 

(2) 1'li t der Vollziehung dieses BundesGesetzes sind 
betraut: 

a) Hinsichtlich der Arbeitnehmer in Betrieben, 
die der bergbchörCllichen Aufsicht unterstehen, der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr soziale Ver­
waltung; 

b) hinsichtlich der Arbeitnehmer in BetricbeQ, 
die dem Varkehrsarboitsinspcktionsscsetz unterlieGen, 
der Bundesminis tel' für Verl~chr im Einvernehlnen mi t cl om 
Bundesminister für soziale Ver\o,raltung; 

c) hin~ichtlich aller anderen Arbeitnehmer der 
Bundesminister für sozialeVerv/altung. 
In formeller Hinsicht irlirdbeantragt, diesen. Antrag unter 
Verzicht auf die Erste Lesung dem Ausschuß für soziale 
Verwaltung zuzuweisen. _;;. 

n ..... 

• 
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Beg r 0 n dun g 

Das Außerkrafttreten der Ubergangsregclungcn im Arbeits­

zeitgesetz, BGBL Nr" 461/19G9,.mit dem VJirkSam\'lerden der 

40-Stundcn-Woche um 6.'.1975 erfordert ~ie Aufhebung der Uber­

gangsregelungen (§ 3 Absa 2 und 3, § 5 Abs. 3) sowie di"e Be­

reinigung einzelner Bestimmungen (§ 3 Abs. 1 und 4, § 4 Abs. 5). 

Darliberhinaus wird die zulässige Tagesarbeitszeit im Falle 

der "Anderen Verteilung der Normalarbeitszeitll (§ 4 Abs. 10) 

im Regelfall mit neun Stunden festgelegt, um arbeitsmedizinisch 

nicht vertretbaren Verlängerungen der tägliche'n Arbeits zei t 

entgegenzuwirken. 

Mit der Neufassung der Bestimmung des § 9 (Art .. I Z. 4) 

\'I1ird die Klarsteilung der Höchstarbeitszeitgrenzen, die mit 

Beziehung auf die Uberschrift vereinzelt allein auf Arbeits­

zeitverlängerungen angewendet \I.'Urden, bezweckt. Auch bei Zu­

sammentreffen einer anderen Verteilung der '1t'löchentlichen Normal.,... 

arbeitszeit mit einer Arbeitszeitverlängerung oder mehrerer 

Arbei tszei tverlängerungen darf die \'Jochenarbei tszei t gemäß 

§ 3 um nicht mehr als zehn Stunden überschritten werden. 

Auch die Neufassung der Bestimmung des·§ 11 Abs. G (Art. I 

Zo 5}dient lediglich der Klarstellung. 

Die derzeitigen re.chtlichen Grundlagen für das Fahrtenbuch 

gemäß § 17 sind inden Bestimmungen der Nr. 54 erster und 

dritter Satz der Ausführungsverordnung zur Arbeitszeitordnung 

vom 12Q Dezember 1938, Deutsches RGBl. I S. 1799 (GBl. f.d.L.Öo 

Nro ~67/1939)qenthalten. Die im Art. I Z.G vorgesehene Neu­

fassung des § 17 bezweckt die Ersetzung der vorangeführten 

reichsrechtlichen Vorschriften und die Schaffung der er­

forderlichen gesetzlichen Deckung für die in Begutachtung be­

findliche-Verordnung über das Fahrtenbuch. 

se q 
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2 •. 

Die 3c]iafftll1G einer ent[jprC'chenc1'3i1 Gesct;~lichen GTund·~ 

lD.ßc fih' do.s ~'abrtcnbuch Hird insbesondel'cni t lWGlc­

sicht Ruf dic schweren Arbcitsunf~lle mit tBdlichc~ 
Ause;anG, die in einem ersd1reckenden Ausmaß z:1.1p.;onO rnlncn 

baben, gefordert o· Dabei'durde fos tges tell t, daß 60 $~ 

der Arbeitsunfälle mit tödlichen AusganG bei"dor Berufs.,:" 

a.usübung mit Fahrzeugen und anderen BeförderullGsmitteln 
registriert werden. Dieser Umstand zeigt, ~aßdie 
Arbeitsschutzbestimmungen noch nicht ausrcich~nd oder 
vielfach überhaupt nicht einBehalten werden. 
Es ist daher erforderlich, die Gesetzlichc Grundlaßc fUr 
die Durchflihrung entsprechender Kontrollen vorzuse]18n. 

Mit Art. T Z .. L~ \'lerclen mit Hl:icksicbt auf di8 he­

sonderen Verhältnisse im Bereich der öffentlichen 
Apotheken und der. Anstal tsapothcken die erforderlichen 
Sonderbestimmungen festgelegt. Di~ Sonderregelung war 
insbesondere im Interesse der Aufrechterhaltung der 
Arzneiversorgün[5 der Bevölkerung zu treffen. 

• 
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